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Steuerfortentwicklungsgesetz (gültig ab 2025 + 2026) 

 
Nach dem Bruch der Ampelkoalition wurde das Gesetzesvorhaben in der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 18.12.2024 auf die 

Absenkungen der Einkommensteuertarife und die Erhöhung des Kindergelds 
reduziert. Der Bundestag hat das Steuerfortentwicklungsgesetz am 19.12.2024 

verabschiedet und der Bundesrat hat am 20.12.2024 zugestimmt. 
Das Gesetz enthält einen Maßnahmenkatalog, um die Einkommensteuer für die 

Veranlagungszeiträume 2025 und 2026 anzupassen. Dazu gehören beispielsweise: 

 die Anhebung des Grundfreibetrags auf 12.096 Euro (2026: 12.348 Euro) 

 die Anhebung des Kinderfreibetrages auf 6.672 Euro (2026: 6.828 Euro) 
 

Mit dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
(2.928 Euro) ergibt sich ab 2025 eine Anhebung des zur steuerlichen Freistellung 
des Kinderexistenzminimums dienenden Betrags von insgesamt 9.540 Euro um 60 

Euro auf insgesamt 9.600 Euro. Für 2026 ein Gesamtbetrag auf 9.756 Euro (9.600 
Euro + 156 Euro). 

 
 die Anhebung des Kindergeldes auf 255 Euro (2026: 259 Euro) sowie 
 die Verschiebung der Eckwerte des Einkommenssteuertarifs um 2,6 % 

(2026: 2,0 %) 
 

Die Anhebung der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die 
Veranlagungszeiträume ab 2025 und ab 2026 bleibt unverändert. Für den 

Veranlagungszeitraum 2025 wird sie von 18.130 Euro auf 19.950 Euro und für den 
Veranlagungszeitraum 2026 auf 20.350 Euro erhöht. 

Mit diesen Maßnahmen soll unter anderem die sog. "kalte Progression" 
ausgeglichen werden. Darunter versteht man Steuermehreinnahmen, die 

entstehen, wenn ein höheres Einkommen, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, 
zum Inflationsausgleich, direkt durch die Inflation "aufgefressen" wird und somit 
dennoch zu einer höheren Besteuerung führen würde. Ohne den 

Progressionsausgleich hätte man trotz gestiegenen Einkommens real weniger Geld 
zur Verfügung. 

 
Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden und tritt teils zum 
01.01.2025, teils zum 01.01.2026 in Kraft. 

Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz nicht mehr umgesetzte Maßnahmen sind 

beispielsweise: 

 

 Vereinfachungen bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und 
Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EStG), 

 Verlängerung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die nach dem     31.12.2024 und vor dem 01.01.2029 

angeschafft oder hergestellt worden sind (§ 7 Abs. 2 EStG), 



 Faktorverfahren statt der Steuerklassen 3 und 5 (§§ 38b, 39 Abs. 4, 39a Abs. 

1, 39b Abs. 2, 39e Abs 1a,  39g und 39g EStG), 

 Abschaffung der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung bei 
steuerbegünstigten Körperschaften (§ 55 Abs. 1  Nr. 5 AO), 

 Politische Betätigung steuerbegünstigter Körperschaften (§ 58 Nr. 11 AO), 

 Ergänzung des Begriffs der Selbstversorgungseinrichtungen um 
Photovoltaikanlagen (§ 68 Nr. 2 Buchst. b  AO), 

 Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen (§§ 138l, 138m, 138n 

AO). 

 Anhebung des Bemessungsgrundlagenhöchstbetrags bei der Forschungs-

zulage (§ 3 Abs. 5 FZulG). 

 

 
 


